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Maßnahmen der Stadt Kamen zur 
Umsetzung des Konjunkturpaketes II

hier: Bericht der Verwaltung
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Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 76 Ka „Heinrich-Imbusch-Straße“

hier: Aufstellungsbeschluss



Bebauungsplan Nr. 76 Ka
"Heinrich-Imbusch-Straße"



Fahrradfreundliche Stadt 
hier: Bericht der Verwaltung



Bewerbung der Stadt Kamen 
um die Mitgliedschaft in der AGFS

12.04.2010 I Fachbereich 60.2 – Planung, Umwelt

Bereisung 12.4.2010 - Vormittag:



Bewerbung der Stadt Kamen 
um die Mitgliedschaft in der AGFS

12.04.2010 I Fachbereich 60.2 – Planung, Umwelt

Bereisung 12.4.2010 - Nachmittag:
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StVO-Länderseminare

Kapitelüberschrift

FahrradakademieStVO-Länderseminare

Überblick über die wesentlichen Änderungen

Fahrradakademie 2

Grundzüge der 46. Änderungsverordnung der StVO 

Neue Systematik: Verkehrszeichen in 4 Anlagen

Ziele: 

1. Insgesamt weniger, aber dafür verbesserte Beschilderung

2. Verbesserung des Rechtsrahmens für den Radverkehr

Zitate Bundesratsdrucksache 153/09: 

- „Förderung und Verbesserung der Sicherheit des Fahrradverkehrs“

- „Größere Handlungsspielräume für die Planungs- und 

Straßenverkehrsbehörden“

- „Rückführung der benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen 

auf das aus Verkehrssicherheitsgründen tatsächlich gebotene Maß“

Die Novelle der 46. Änderungsverordnung der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
2009, die am 1. September 2009 in Kraft getreten ist, führt eine Änderung ihres 
Aufbaus ein, indem die Verkehrszeichen mit Erläuterungen und Ge-und 
Verboten in 4 Anlagen jeweils zu §§  40, 41, 42, 43 StVO angeordnet wurden. 
Die Verwaltungsvorschriften folgen den jeweiligen StVO-Paragraphen bzw. den 
Anlagen zu §§ 40 ff. StVO.

Die StVO 2009 hat das allgemeine Ziel, die Anordnung von Verkehrszeichen auf 
das tatsächlich gebotene Maß zu reduzieren. 

Das zweite Hauptziel der Novelle ist die Verbesserung des Rechtsrahmens für 
den Radverkehr. Die engen Vorschriften der alten VwV, die u.a. dem baulichen 
Radweg Vorrang vor dem Radfahrstreifen einräumten und Fahrbahnführungen 
nur unter strengen Voraussetzungen zuließen (vgl. Vortrag "Führungsformen") 
hatten nicht die beabsichtigte Sicherheit gebracht, sondern eher befördert, dass an 
baulichen Radwegen festgehalten wurde, die nicht den geltenden Sicherheits-
und Zumutbarkeitsstandards entsprachen. 
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StVO-Länderseminare

Kapitelüberschrift

FahrradakademieStVO-Länderseminare

Überblick über die wesentlichen Änderungen

Fahrradakademie 7

StVO 2009: Die wichtigsten Neuerungen II

Die Verkehrsführung Betreffendes:

Hinweis auf ERA für die Gestaltung von Radverkehrsanlagen

Erweiterung des Anwendungsbereichs von Radfahrstreifen, 

Schutzstreifen und Radwegen ohne Benutzungspflicht 

Erleichterungen bei Öffnung von Einbahnstraßen und Fahrradstraßen

Verbesserungen bei Öffnung von Bussonderfahrstreifen 

Linke Radwege in der Anwendung insgesamt eingeschränkt, aber jetzt 

zusätzlich Möglichkeit linker Radwege ohne Benutzungspflicht 

Zum Hinweis auf die ERA: vgl. Folie 9
Zu den übrigen Punkten: 
Insgesamt ist durch den Wegfall restriktiver Maß- und Kfz-Höchsbelastungsangaben
der Anwendungsbereich für alle Fahrbahnführungsformen erweitert worden (vgl. für 
Schutzstreifen Folie 13, für alle Führungsformen Vortrag "Führungsformen"). 
Die Anforderungen an bauliche (benutzungspflichtige) Radwege sind durch die 
verpflichtende Berücksichtigung der Fußgängerbelange (vgl. Folie 11) und bei linken 
Radwegen durch das Erfordernis der sicheren Querungsmöglichkeit an Anfang und 
Ende und einer nur geringen Zahl an Einmündungen und Zufahrten im Verlauf erhöht 
worden (Vgl. Vortrag "Führungsformen"). Neu eingeführt wurde die Möglichkeit, 
linke Radwege ohne Benutzungspflicht einzurichten. Nicht benutzungspflichtige 
Radwege sollen jetzt – unter den strengen Voraussetzungen, die für linke Radwege 
insgesamt gelten – innerorts die Regel werden (VwV zu § 2 Abs. 4  Satz 3 StVO).
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Prüfung der                                                        
Anordnung der Radwegebenutzungspflicht

Dauerhafte Prüfaufgabe „bei jeder sich bietenden Gelegenheit“
(VwV zu § 2 Abs. 4 Satz 2, IV)

Verstärkte Berücksichtigung des Aspektes der Erforderlichkeit der 
Benutzungspflicht in zahlreichen Kommunen gegenüber bisheriger Praxis 

Verstärkte Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte           
gegenüber bisheriger Praxis (Knotenpunkte, Linienführung)

Verstärkte Berücksichtigung der Belange der Fußgänger.                      
VwV neu: Es müssen „ausreichende Flächen für den Fußgängerverkehr   
zur Verfügung stehen“.

20

Nach den Vorgaben der VwV-StVO ist die Prüfung der Anordnung der 
Radwegebenutzungspflicht als dauerhafte Prüfaufgabe zu verstehen. Aber es kann örtlich 
auch erforderlich sein, sich jetzt auf Grundlage der neuen VwV-StVO zumindest 
kritische oder umstrittene Fälle noch einmal gezielt neu vorzunehmen. Gründe:
Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte der Erforderlichkeit der Benutzungspflicht. 
Beispiel links: Ein benutzungspflichtiger Radweg ist in einer Tempo 30-Zone weder 
erforderlich noch zulässig. 
Sicherheitsrelevante Aspekte (Knotenpunkte, Linienführung). 
Beispiel Mitte: Die stark abgesetzte Radwegführung widerspricht 
Sicherheitsanforderungen.
Belange der Fußgänger. Nach neuer VwV-StVO müssen „ausreichende Flächen für den 
Fußgängerverkehr zur Verfügung stehen“.
Beispiel rechts: Auch bei ausreichender Breite des Radweges ist deshalb eine 
Benutzungspflicht nicht zulässig.
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Radwege ohne Benutzungspflicht

Ziel StVO-Novelle: Reduzierung der benutzungspflichtigen 
Radverkehrsanlagen

In Zukunft mehr Radwege ohne Benutzungspflicht

VwV-StVO: Wegfall der Aussage, dass Radwege ohne Benutzungspflicht 
baulich für eine Kennzeichnung verbessert oder aufgelassen werden sollen

Radwege ohne Benutzungspflicht können dauerhafte Lösungen 
sein.

Forschung zum Verhalten der Nutzer: Nahezu gleich starke Akzeptanz
bei Radwegen mit und ohne Benutzungspflicht

ERA-Neufassung: Keine Unterscheidung in den Entwurfsanforderungen 
zwischen Radwegen mit bzw. ohne Benutzungspflicht

Radwege ohne Benutzungspflicht stellen eine mögliche 
Regellösung im Entwurfspektrum für den Radverkehr dar.
Sie sind keine Not- oder Übergangslösung
(keine Radwege „2. Klasse“)

Die aktuelle Forschung zum Verhalten der Nutzer von Radwegen ergab eine nahezu 
gleich starke Akzeptanz bei Radwegen unabhängig von der Benutzungspflicht und 
unabhängig von den baulichen und betrieblichen Standards (Berichte der BASt V 184, 
vgl. Literaturliste). Aus der verkehrsplanerischer Sicht der ERA wird daher hinsichtlich 
der Entwurfsanforderungen an Radwege keine Unterscheidung zwischen Radwegen mit 
und ohne Benutzungspflicht vorgenommen. Radwege ohne Benutzungspflicht stellen 
eine mögliche Regellösung im Entwurfsspektrum für den Radverkehr dar, sie sind keine 
Not- oder Übergangslösung. Aus Gründen der Verkehrssicherheit dürfen sie nicht als 
Radwege „zweiter Klasse“ behandelt werden. 
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Einbahnstraßen
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Einbahnstraßen

StVO 2009: wenn die 

Voraussetzungen erfüllt sind:

Einbahnstraße immer öffnen, da sonst 

Rechtfertigung für Verkehrs-

einschränkung Radverkehr nicht 

gegeben

BAST-Untersuchung und Praxis vieler 

Städte zeigt die hohe Sicherheit

Chancen:

Tempo-30-Straßen können einfacher 

geöffnet werden

VwV: besondere Netzbedeutung nicht 

mehr nachzuweisen, weniger 

Einschränkungen

Während in der alten VwV-StVO das Öffnen von Einbahnstraßen noch als Ausnahme 
gesehen wurde, die einer besonderen Begründung bedurfte, ist die Öffnung für den 
Radverkehr heute als Regel anzusehen. Da die Sicherheitsbedenken durch die 
Begleitforschung (vgl. BASt V 83, Literaturliste) und die positiven Erfahrungen vieler 
Kommunen ausgeräumt wurden, gilt nunmehr die umgekehrte Beweispflicht. Eine 
flächenhafte Radverkehrsplanung zum Nachweis „für die Benutzung einer bestimmten 
Straßenstrecke“ ist nicht mehr erforderlich. Das bedeutet, dass die Öffnung aller 
Einbahnstraßen in Tempo 30-Zonen, die die Voraussetzungen erfüllen, obligatorisch ist.
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Fahrradakademie 16

Öffnung von Einbahnstraßen (VwV zu Zeichen 220)

Voraussetzungen jetzt reduziert auf:

Tempo 30-Straße

ausreichende Begegnungsbreite

wo erforderlich, ist Schutzraum anzulegen

übersichtliche Verkehrsführung

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen:

Keine außerordentliche Gefahrenlage

Keine zwingende Gebotenheit des Einfahrtverbots

Verpflichtung zur Öffnung (§§ 45 Abs.1 u.9 

StVO)

„kann“ ist als „soll“ zu lesen 

© Schillemeit

Die Erleichterung der Voraussetzungen zur Öffnung von Einbahnstraßen (Zeichen 267 mit 
Zusatzzeichen 1022-10) für den Radverkehr in Gegenrichtung ist eine Folge der positiven 
Ergebnisse der Sicherheitsforschung (Vgl. Literaturliste). Konkrete Mindesbreitenangaben
gibt es jetzt nur noch für Straßen, die von Linienbussen oder stärkerem LKW-Verkehr 
befahren werden. Hier darf die Fahrbahn - außer an Engstellen - nicht schmaler als 3,50 m 
sein. Grundsätzlich muss nur noch eine ausreichende Begegnungsbreite vorhanden sein, 
ausgenommen an Engstellen, die Verkehrsführung muss übersichtlich sein und es muss da, 
wo es erforderlich ist, ein Schutzraum für den Radverkehr angelegt werden. Die 
Höchstgeschwindigkeit darf nicht mehr als 30 km/h betragen. Wenn diese 
Voraussetzungen vorliegen, ist kaum ein Fall mehr denkbar, in dem das Einfahrtverbot des 
Zeichens 267 auch für den Radverkehr rechtmäßig angeordnet werden kann, in dem -
anders herum - also nicht der Radverkehr mittels des Zusatzzeichens 1022-10 von dem 
Einfahrtverbot ausgenommen werden muss. Denn Verkehrsbeschränkungen sind nur 
rechtmäßig, wenn ihre Anordnung aufgrund einer das allgemeine Risiko erheblich 
übersteigenden Gefahrenlage zwingend geboten (§§ 45 Abs. 9 S. 2 StVO) und 
verhältnismäßig ist. Bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen der 
Einbahnstraßenöffnung sind aber gerade örtliche Umstände, die zu einer außerordentlichen 
Gefahrenlage führen, ausgeschlossen. Die Vorschrift der VwV zu § 41 StVO, Z 220,  2 zu, 
dass der Radverkehr bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen in Gegenrichtung 
zugelassen werden kann, muss also als Soll-Vorschrift gelesen werden, also in dem Sinne, 
dass bei Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen der Radverkehr in Gegenrichtung 
zugelassen werden muss, außer in atypischen Sonderfällen, in denen es dann einer 
besonderen Begründung der Nichtzulassung bedürfte. 
Statt des Zusatzzeichens 1000-33 ist nun nach VwV zu § 41 StVO, IV.2. statt des 
Zusatzzeichens 111-33 das Zusatzzeichen 1000-32 anzuordnen. Am 31.12.2010 läuft nach 
§ 53 Abs. IV StVO die Gültigkeit des alten Zusatzzeichens ab.

bre001
Hervorheben

bre001
Hervorheben

bre001
Hervorheben



StVO-Länderseminare Fahrradakademie

Radfahrstreifen

Gutes Sicherheitsniveau durch Sichtkontakt zum Kfz-Verkehr

Regelbreite 1,85 m incl. Breitstrich (zzgl. Sicherheitsraum zum Parken)

Positiv bei StVO-Novelle: Wegfall der bisherigen Aussage (VwV zu Z 237), 
dass die Anlage eines Radfahrstreifens oberhalb bestimmter      
Kfz-Verkehrsstärken (18.000 Kfz/Tag) nicht genügt.

Führung an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen
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Das gute Sicherheitsniveau von Radfahrstreifen ist im Wesentlichen auf den Sichtkontakt 
zum Kfz-Verkehr zurückzuführen..
Die Regelbreite von Radfahrstreifen beträgt incl. der durchgehenden 
Breitstrichmarkierung (Zeichen 295) (0,25 m) 1,85 m. Zu Längsparkstreifen sind 
zusätzliche Sicherheitstrennstreifen auszubilden, wie es beispielhaft in den beiden 
Bildern dargestellt ist. Werden Radfahrstreifen an Straßen mit starkem Kfz-Verkehr 
angelegt ist ein breiter Radfahrstreifen (vgl. Bild Folie 35) oder ein zusätzlicher 
Sicherheitsraum zum fließenden Verkehr erforderlich.
Eine wichtige Neuerung ist der Wegfall des restriktiven Einsatzbereiches für 
Radfahrstreifen (<18.000 Kfz/Tag) in der VwV-StVO. Forschungsergebnisse haben 
diesbezüglich belegt, dass Radfahrstreifen auch bei hohen Kfz-Stärken gute 
Sicherheitswirkungen haben können (Berichte der BASt V184, vgl. Literaturliste).
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Schutzstreifen

StVO-Novelle (Zeichen 340  im Anhang): 
Parken auf Schutzstreifen nicht zulässig

Kfz-Verkehrsstärken als Einsatzgrenzen 
nach VwV-StVO entfallen

Fortsetzung der Markierung an 
Knotenpunkten

VwV-StVO zu §2 Abs. 4 Satz 2:

Schutzstreifen, wenn Radfahrstreifen nicht
zu verwirklichen sind

ABER AUCH

Schutzstreifen als eigenständige
Führungsform entsprechend der
Belastungsbereiche nach ERA

Führung an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen
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Bisher war mit der Markierung von Schutzstreifen Zeichen 283 StVO (absolutes 
Haltverbot) anzuordnen. Entsprechend der aktuellen StVO-Novelle ist das Parken auf 
Schutzstreifen auch ohne besondere Anordnung nicht mehr zulässig.
Für einen breiteren Einsatz von Schutzstreifen war der Wegfall der bisherigen 
Einsatzgrenzen nach VwV-StVO (in der Regel mehr als 5.000 Kfz/24 Std. und bis zu 
10.000 Kfz/24 Std. sowie unter 500 Lkw/24 Std.) eine wichtige Vorraussetzung (vgl. 
Anmerkung zu Folie 40). Neu aufgenommen in die aktuelle StVO-Novelle wurde die 
Fortsetzung der Markierung an Knotenpunkten, weil sich gezeigt hatte, dass hier eine 
Markierung besonders wichtig ist. Anders als bei Radwegen, Radfahrstreifen und 
gemeinsamen Führungen mit dem Fußverkehr ist jedoch keine Radfahrerfurt anzulegen, 
sondern die Markierung des Schutzstreifens ist wie auf den Streckenabschnitten zwischen 
Knotenpunkten weiter zu führen.
In der VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 Satz 2 wird der Einsatz von Schutzstreifen für den Fall 
aufgeführt, dass Radfahrstreifen nicht zu verwirklichen sind. Dies ist jedoch nicht 
dahingehend zu verstehen, dass die Anordnung von Schutzstreifen nur dann möglich ist, 
wenn die Anforderungen für eine Benutzungspflicht gegeben sind, diese jedoch nicht 
realisierbar ist. Dies kann zwar im Einzelfall bei günstigen Randbedingungen eine 
Lösungsmöglichkeit sein. Darüber hinaus ist der Schutzstreifen jedoch als eigenständige 
Führungsform entsprechend der Belastungsbereiche nach ERA anzusehen.
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Fahrradstraßen
VwV-StVO deutlich verkürzt auf zwei Aspekte:

Radverkehr ist oder wird vorherrschende Verkehrsart

- Auslegung: z.B. Spitzenaufkommen Schülerradverkehr

Anderen Fahrzeugverkehr nur ausnahmsweise zulassen, daher vor Anordnung 

die Bedürfnisse des Kfz-Verkehrs ausreichend berücksichtigen (z.B. 

Alternativstrecken)

- Auslegung: in der Regel durch Hauptverkehrsstraßen in der Nähe und 

Anliegerzugang (z.B. nur in 1 Richtung) gegeben

es entfällt in VwV-StVO:

Bündelungsfunktion Radverkehr und  Konzentration auf Hauptverbindungen

möglichst Beschränkung auf Kfz-Anliegerverkehr

bauliche Geschwindigkeitsbegrenzung und bauliche Gestaltung der Ein- und 

Ausfahrtbereiche

Fahrradstraßen

VwV zu den Zeichen 244.1 und 244.2 Beginn und Ende einer Fahrradstraße: "I. 
Fahrradstraßen kommen dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende 
Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten ist.“
Wenn der Radverkehr auf einem betrachteten Straßenzug noch nicht die vorherrschende 
Verkehrsart ist, so kann die Einrichtung einer Fahrradstraße bei entsprechenden 
Randbedingungen dafür sorgen. Fahrradstraßen bieten dem  Radverkehr Vorteile. 
Praktische Erfahrungen zeigen, dass die Anpassung der Verkehrsteilnehmer an ein neues 
Verkehrsangebot oft wesentlich länger als ein Jahr dauert. Diesen Erfahrungen sollte die 
Auslegung des Begriffes "alsbald" Rechnung tragen."
Durch den Wegfall der baulichen Anforderungen an Fahrradstraßen wird die Einrichtung 
deutlich erleichtert. Auch muss keine Bündelungsfunktion im Radverkehr mehr 
nachgewiesen werden. 
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Fahrradstraßen

Planerische Möglichkeiten

Radhauptrouten als Fahrradstraßen 

mit Vorrang gegenüber anderen 

Nebenstraßen

Sichtbarmachen von Radhauptrouten

mehr Sicherheit bei Pulks des 

Schülerradverkehrs

Einbahnführung des Kfz-Verkehrs

Beschränkung auf ausgewählte Kfz-

Verkehre

Sicherung touristischer Routen im 

ländlichen Raum

Fahrradstraßen
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Fahrradstraßen bieten je nach Situation die oben aufgelisteten planerischen 
Möglichkeiten, um den Radverkehr zu fördern.
Werden Fahrradstraßen mit Vorrang gegenüber anderen Nebenstraßen ausgewiesen, ist in 
Tempo-30-Zonen zu beachten, dass dies nur dann zulässig ist, wenn es die 
Verkehrssicherheit wegen der Gestaltung der Kreuzung oder Einmündung  oder die 
Belange des Busverkehrs erfordern (VwV zu § 45, Absatz 1 bis 1e, XI.3.b.).
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Umleitungen
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VwV-StVO „Zu § 41 

Vorschriftzeichen“

Umleitung: aus bisheriger Empfehlung 

wird eine Pflicht: 

- VwV 2009: „… II. Wenn durch Verbote 

oder Beschränkungen einzelne 

Verkehrsarten ausgeschlossen werden, 

ist dies in ausreichendem Abstand 

vorher anzukündigen und auf 

mögliche Umleitungen hinzuweisen. 

…“

relevant auch für Baustellen

Umleitungen

Aus der bisherigen Empfehlung, Verbote oder Beschränkungen rechtzeitig vorher 
anzukündigen und auf mögliche Umleitungen hinzuweisen, wurde mit der Novelle 2009 
eine Pflicht. 
Die durch Verwaltungsvorschrift gemachte Vorgabe, Verbote und Beschränkungen 
rechtzeitig anzuzeigen und auf Umleitungen hinzuweisen, ist auch für die 
Radverkehrsführung an Baustellen relevant. 
Neben Zeichen 422 StVO haben die Länder in ihren Regelwerken zur
Fahrradwegweisung zum Teil eigene Möglichkeiten der Umleitungsbeschilderung 
dargelegt. 
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Preise im FahrradBus
So günstig fahren Sie
Im FahrradBus gelten die üblichen Tarife (VRL, VRR
im Übergangsbereich). So können Sie alle günstigen
Angebote nutzen. Die Kurzstrecke gilt jedoch nicht.
Der Fahrradtransport im FahrradBus ist kostenlos.

Preisstufen

Fahrpreise gültig bis 31.07.10 *

Alle Preise in Euro und inkl. MwSt.
* Tarifmaßnahme am 01.08.10
Es gelten unsere Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen.
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Fröndenberg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Holzwickede 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Unna 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5
Kamen 4 4 3 2 3 4 4 4 4 5 5
Bergkamen 4 4 4 2 2 3 3 3 4 5 5
Rünthe 4 4 4 3 2 2 3 3 4 5 5
Werne 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3
Lünen 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4
Varnh. / Langern 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3
Cappenberg 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3
Südkirchen 5 5 5 5 5 5 3 4 3 2 2
Nordkirchen 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 2

Preisstufe
Ticket

2 3 4 5

9 Uhr TagesTicket
1 Erw. & 3 Kinder

3,80 5,20 7,60 10,10

9 Uhr GruppenTicket
Ticket für 5 Personen

8,80 11,70 14,50 18,00

EinzelTicket 2,10 2,90 4,20 5,60

KinderTicket (6-14J.) 1,35 1,90 2,65 3,40

Ihr FahrradBus
Der Kreis Unna bietet gemeinsam
mit der VKU und der BRS Busverkehr
Ruhr-Sieg GmbH sowie dem ADFC
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club)

einen FahrradBus-Service an. VKU und BRS
setzen auf der Linie F1 an allen Sonn- und Feiertagen
zwischen 1. Mai und 26. September 2010 Busse mit Fahr-
radanhängern ein. So erreichen Sie attraktive Ziele wie
Highlights der RUHR.2010, Schloss Cappenberg oder den
RuhrtalRadweg: ideale Ausgangspunkte für Ihre Fahrradtour.

Das sollten Sie wissen
Ihr FahrradBus verfügt über einen Anhänger
mit einer Kapazität von ca. 20 Fahrrädern.
Bei Gruppen ab 5 Personen wird um eine

Reservierung gebeten. Bitte rufen Sie
spätestens 2 Kalendertage vor der
geplanten Tour an, damit entspre-
chende Anhänger-Kapazitäten
eingeplant werden können:
Telefon 023 07 / 209 99

Familienfreundliche Touren
Mit dem FahrradBus können Sie Ihre Radrouten ganz indivi-
duell planen. Monatlich veröffentlichen wir eine „Tour des
Monats”. Aber zwei Tourentipps möchten wir Ihnen schon
mal ans Herz legen. Also: Mitmachen – der Sommer ist lang
genug.

Von Schloss zu Schloss

ca. 30 km, ca. 3 Std. Fahrzeit
Landschaftlich reizvolle, überwie-

gend flache Tour. Ihre Fahrradtour
beginnt in Werne und führt zum

Schloss Nordkirchen. Als Pausenstation bietet sich auf der
Hälfte der Strecke Schloss Cappen-
berg an.

Entlang des RuhrtalRadweges

ca. 30 km, ca. 2,5 Std. Fahrzeit
Bei dieser Radtour starten Sie am besten vom höchsten
Punkt aus, vom Haus Opherdicke Richtung Schwerte. Ab
Schwerte geht’s dann über den RuhrtalRadweg (ADFC: Vier-
Sterne-Qualitätsradroute) Richtung Fröndenberg. Pausen-
möglichkeit in Dellwig (Freibad). Weiter nach Fröndenberg
oder schon ab hier zurück mit dem FahrradBus.

Werne

Nordkirchen

Kamen

Bergkamen
Lünen

Unna

Holzwickede

Fröndenberg

Besonders zu em
pfehlen:

das 9 Uhr TagesT
icket oder das

9 Uhr GruppenTi
cket.

Eine genaue
Karte mit allen
Haltestellen und
Abfahrtzeiten
finden Sie im
Prospekt-Innenteil.

Tourentipp 1
siehe Karte im Innenteil

Tourentipp 2
siehe Karte im Innenteil

Tipps für Ihre Tour
Informationen und Tipps für
Ihre Tour erhalten Sie bei
fahrtwind, beim ADFC
im Kreis Unna oder im

Internet unter
www.fahrradbus.kreis-

unna.de

Der FahrradBus
An allen Sonn- und Feiertagen
1. Mai bis 26. September

Fahrradtranspor
t kostenlos!

Eine Super-Idee:
Mit dem Bus zur Radtour

und zurück
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Wir beraten Sie gerne.
Sie möchten noch mehr über den FahrradBus erfahren oder

haben eine Frage zu den Preisen?

Service rund um Bus & Bahn

Tel. 01803 / 50 4030

www.fahrtwind-online.de
Rund um die Uhr (0,09 €/Min. aus dem

Festnetz, Mobil max. 0,42 €/Min.)

BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH

Le-Puy-Str. 6-8, 59872 Meschede

Tel. 0291 / 9529 80 - 0

www.busverkehr-ruhr-sieg.de

Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH

Lünener Str. 13, 59174 Kamen

Tel. 0 23 07 / 209 - 0

www.vku-online.de

Oder gehen Sie ins Internet:

www.fahrradbus.kreis-unna.de

Cappenberg
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